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	Land Burgenland
Abteilung 10 – Gesundheit       

        

Antrag einer Sonderkrankenanstalt auf Anerkennung als Ausbildungsstätte
(§ 6a Abs. 3 Z 2 Ärztegesetz 1998)

1.) Angaben zur Antragstellerin

Rechtsträgerin: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Adresse:Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Einrichtung/Sonderkrankenanstalt: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Abteilung/Institut/Organisationseinheit: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Kontaktperson: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Telefonnummer: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

E-Mail: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2.) Angaben zum Antrag

Gewünschtes Anerkennungsdatum: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Gewünschtes Ausbildungsausmaß/Monate: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

3.) Nachweis der Personalstruktur

Leitung der Abteilung/des Instituts/der Organisationseinheit

Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

(Fach-)Ärztin/(Fach-)Arzt für: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschäftigungsausmaß in Wochenstunden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Stv. Leitung der Abteilung/des Instituts/der Organisationseinheit (Stv. Ausbildungsverantwortliche/Ausbildungsverantwortlicher) 

Name: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

(Fach-)Ärztin/(Fach-)Arzt für: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Beschäftigungsausmaß in Wochenstunden: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


4.) Nachweis der Vermittlung der klinischen Basiskompetenzen (§ 6a Abs. 4 ÄrzteG 1998 iVm § 6 Abs. 3 ÄAO 2015 und § 4 Abs. 1 KEF und RZ-V 2015

Nachweis der Vermittlung der klinischen Basiskompetenzen ist dem Antrag beigelegt, bestehend aus einer vollständig befüllten tabellarischen Übersicht der Anlage 33 der KEF und RZ-V 2015 und einer Auflistung der Art und Zahl der Hauptdiagnosen der letzten beiden Kalenderjahre: 

 ☐Ja ☐Nein

Die (Teil-)Anerkennung einer Sonderkrankenanstalt nach § 2 Abs. 1 Z 2 KAKuG als Ausbildungsstätte für die Basisausbildung ist möglich, sofern die entsprechenden Voraussetzungen für die Vermittlung der klinischen Basiskompetenzen in der Sonderkrankenanstalt gegeben sind (§ 6a Abs. 4 ÄrzteG 1998). Im Rahmen der Basisausbildung sind Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in chirurgischen und konservativen Fachgebieten gemäß Anlage 33 der ÄAO 2015 zu erwerben (§ 6 Abs. 1 und 3 ÄAO 2015 iVm § 4 Abs. 1 KEF und RZ-V 2015).

Die Anlage 33 der KEF und RZ-Verordnung 2015 finden Sie unter: 
Basisausbildung (aerztekammer.at)

5.) Bestätigung der Richtigkeit der am Formular angegebenen Daten:

Rechtsträgerin: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Für die Rechtsträgerin: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Titel: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Vorname, Nachname: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Funktion: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.Bitte fügen Sie dem Antrag folgende Dokumente bei: 
· Nachweis der Ausbildungsinhalte der Basisausbildung gem. Anlage 33 KEF und RZ-V 2015
· Gegebenenfalls sonstige Beilagen


Datum:		 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Stampiglie:		 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

Unterschrift:		 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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